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Anzeigen:
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Die Behinderten in der
9.AHV-Revision
Als Dachorganisationen der privaten
Behindertenhilfe können und wollen wir
uns nicht in den Abstimmungskampf
um die 9. AHV-Revision einmischen.
Wir sind an der Gesunderhaltung der
AHV und IV interessiert und fühlen
uns verpflichtet, auf Punkte aufmerksam

zu machen, die für die Behinderten
besonders wichtig sind.

Das Bundesgesetz für die 9. AHV-Revision

will vor allem die finanziellen
Grundlagen dieses Sozialwerkes für die
nächsten Jahre festigen. Diese Revision
bringt zudem einige greifbare
Verbesserungen:

— Künftig sollen die Altersrentner
Anspruch haben auf Hilfsmittel, die für
die Fortbewegung, für die Herstellung

des Kontaktes mit der Umwelt
oder für die Selbstsorge nötig sind
insbesondere Prothesen, Rollstühle,
Hörapparate usw.).

— Im weiteren sollen die Institutionen
der Altershilfe gefördert werden,
damit sie die Beratung und die
Betreuung der betagten Behinderten
ausbauen können, z. B. durch
Hilfeleistungen wie Mahlzeitendienst und
Haushalthilfen.

— Einen weiteren Fortschritt bringt
die Gesetzesrevision bei der
Neuregelung der Hilflosenentschädigung
an Schwerstbehinderte, womit auch
die Anliegen der Blinden erfüllt
werden können.

— Auch die Ergänzungsleistungen zur
AHV und IV, also die gezielten
Leistungen an Behinderte, die es besonders

nötig haben, sollen erhöht werden.

Die Kosten all dieser Massnahmen halten

sich im Verhältnis zu den übrigen
Ausgaben der AHV und IV in bescheidenem

Rahmen, bringen den Behinderten

aber eine wirksame Hilfe.

Die Schweiz. Vereinigung Pro Infirmis
Und die Schweiz. Arbeitsgemeinschaft

zur Eingliederung Behinderter bitten
die Behinderten und die Betagten und
alle, die an der Eingliederung Behinderter

interessiert sind, am 26. Februar zur
Urne zu gehen und der 9. AHV-Revision
zuzustimmen.

Schweizerische Vereinigimg Pro Infirmis.

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur
Eingliederung Behinderter.

Im Rückspiegel
Der amerikanische Präsident will Russland

ein Abkommen unterbreiten. Es
soll der Einbau von Kernreaktoren in
Satelliten verboten werden.

*
Der ägyptische Präsident Sadat hat sich

Behinderte helfen Behinderten: «Es kann
jeden treffen — es kann jeder helfen»,
heisst der Aufruf zur diesjährigen PRO-
INFIRMIS-Osterspende. Dass jeder helfen
kann, beweisen auch die Behinderten
selbst. In der ganzen Schweiz verpacken
zurzeit körperlich und geistig Behinderte

mit dem amerikanischen Präsidenten
getroffen. Seine Reise führte auch durch
mehrere Staaten in Europa. Er wurde
auch von Papst Paul VI. empfangen. Haben

die Friedenstauben wohl überall zu
den Fenstern hineingeguckt?.

*
Die Arbeiten der Israeli zur Erweiterung

ihrer Siedlungen im besetzten
Sinai-Gebiet wurden eingestellt.

*
Russland unterzeichnet in Belgrad
keine Abkommen, in denen das Wort
Menschenrecht steht.

*
Undurchsichtig sind die Kämpfe und
Auseinandersetzungen in den verschiedenen

Gebieten in Afrika.

die Osterkarten für den Versand in alle
Haushaltungen. Unser Bild zeigt Erika
Liniger, PRO-INFIRMIS-Zentralsekretä-
rin, die anlässlich ihres Besuches in der
Invaliden-Werkstatt Winterthur den
Behinderten für ihre tatkräftige Mitarbeit
dankt.
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